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Sehr geehrte Damen und Herren,   
 
ab 01.01.2010 ist in Baden-Württemberg die zweite Stufe des EWärmeG in Kraft getreten. 
 
Danach müssen Eigentümer von bestehenden Gebäuden 10 % des jährlichen Wärmebedarfs 
durch den Einsatz erneuerbarer Energien oder die Durchführung von Dämmmaßnahmen decken, 
wenn ihre zentrale Heizungsanlage ausgetauscht wird.  
 
Das Umweltministerium Baden-Württemberg hat auf unseren Wunsch für die Haus & Grund-
Mitglieder das nachfolgende Informationspaket erstellt, das sich aus folgenden Bausteinen 
zusammensetzt: 
 
 

• Darstellung der Hintergründe und Ziele dieses Gesetzes sowie dessen Regelungen  
 

• Merkblatt über die zentralen Bestimmungen dieses Gesetzes 
 

• Fragen- und Antwortkatalog zum EWärmeG Baden-Württemberg  
 

• Gesetzestext des EWärmeG Baden-Württemberg  
 

• Text der Verordnung des Umweltministeriums zum EWärmeG (EWärmeVO).  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Ottmar H. Wernicke 
Geschäftsführer 
 
 



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
Baden-Württemberg

Dr. Svea WieheDr. Svea Wiehe

Umweltministerium

Referat für Grundsatzfragen des Klimaschutzes und Recht



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

§ Weltweite Temperaturerhöhung 
um 0,7 Grad bereits eingetreten 

§ in Baden-Württemberg um 0,8 
Grad

§ bei ungebremsten CO2-Ausstoß 
Temperaturanstieg bis 2100 um 

Klimaschutz als Aufgabe für alle

Temperaturanstieg bis 2100 um 
1,4 bis 5,8 Grad

§ Anteil Baden-Württembergs (10 
Mio Einwohner) an den 
weltweiten CO2-Emissionen rund 
0,3 % 



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Ausbauziele für erneuerbare Wärmeenergie bis 
2020

• EU: Erneuerbare Energien 
insgesamt: 20%

• Deutschland: 14 % Erneuerbare Wärme

• Baden-Württemberg: 16%  Erneuerbare Wärme



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

CO2 Anteile in Baden-Württemberg nach Sektoren
(Stand: 2007)

Energieumwandlung
29,6 %

Verkehr
30,5 %

Industrie
15,8 %Haushalte/  

Kleinver-
braucher
24 %



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Gebäudebestand BW:  

Warum ist Gebäudebestand entscheidend?

Gebäudebestand BW:  
2.300.000

Heizungserneuerungen

50.000 
im 
Jahr

Neubauten

16.000 
im Jahr



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Kernpunkte EWärmeG BW für Altbauten

Anwendungsbereich:

• Wohngebäude im Bestand

Pflichtanteil:

• 10 % des Wärmebedarfs durch 

Erfüllungsmöglichkeiten:

• Erneuerbare Energien  oder

• ersatzweise Erfüllung

• 10 % des Wärmebedarfs durch 
erneuerbare Energien



Übergang vom EWärmeG BW 
zum EEWärmeG (Bund) für Neubauten

• EEWärmeG gilt für alle neuen Gebäude, für die ab dem 1. 
Januar 2009 der Bauantrag gestellt wird bzw. die 
Bauanzeige oder die Kenntnisgabe erfolgt.

EEWärmeGErneuerbare-Wärme-Gesetz

• EWärmeG BW galt ab April 2008 für alle neuen 
Wohngebäude, mit Bauantrag oder Kenntnisgabe bis zum 
31.12. 2008

• EWärmeG BW gilt für den Wohngebäudebestand ab dem 
1. Januar 2010 bei Heizungsaustausch



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Erfüllung EWärmeG BW

• Solarthermie, Geothermie
• Nutzung von Umweltwärme mit 

Wärmepumpe
• Biomasse: Holz, Bioöl und Biogas

Erneuerbare Energien:

Ersatzweise Erfüllung (Neubau und Bestand):

• optimierter Wärmeschutz (EnEV-30 %)
• Nutzung KWK
• Anschluss an Wärmenetz
• Photovoltaik, sofern kein Platz für Solarthermie

• Biomasse: Holz, Bioöl und Biogas



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Keine Nutzungspflicht, wenn

• öffentlich-rechtliche Vorschriften (Solarthermie) 
entgegenstehen

• Solarthermie aus baulichen oder technischen 
Gründen unmöglich ist



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Keine Nutzungspflicht, wenn

• beim Gebäudebestand bereits EE zur 
Wärmeversorgung genutzt werden

• die untere Baurechtsbehörde auf Antrag befreit 
wegen unbilliger Härte



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Gebäudebestand 
Pflicht zur Nutzung von 10 % erneuerbarer Energien

wenn der Heizkessel erneuert wird

0,04 m² 
Solarkollektor
je m² 
Wohnfläche

Wärmepumpe 
zur Deckung 
des Gesamtbedarfs
JAZ mind. 3,5

Holzkessel
(Pellets oder
Scheitholz)

10 % Biogas 
oder Bioöl

Ersatzweise
Erfüllung:
dämmen!

oder
JAZ mind. 3,5

Holzofen nur, 
wenn best. 
Standards
eingehalten 
werden

oder
KWK mit 70 % 
Wirkungsgrad

oder
Dach mit 
PV belegt

oder
Anschluss an 
Wärmenetz



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Ersatzweise Erfüllung durch Wärmeschutz
im Gebäudebestand

Die Anforderungen können ersatzweise dadurch erfüllt werden, dass

Entweder
Dächer oder 

oder
Fassaden-

oder
Gesamt-

Altbau

Dächer oder 
Dach-
schrägen und 
oberste Geschoss-
decken so dämmen,
dass die 
Anforderungen
der EnEV in 
bestimmtem Umfang 
unterschritten 
werden.

Fassaden-
Dämmung
in 
bestimmtem 
Umfang 
besser als 
EnEV

Gesamt-
sanierung 
besser als 
EnEV mit
Anforderung
abhängig 
vom 
Gebäudealter



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Nachweispflichten (§ 6)

• i.d.R. ist eine Bestätigung des Sachkundigen 
innerhalb von 3 Monaten nach Inbetriebnahme der 
Heizanlage vorzulegen

• Wärmenetz: Betreiberbestätigung• Wärmenetz: Betreiberbestätigung

• Bioöl, Biogas: Bestätigung des Lieferanten nach erster 
Brennstoffabrechnung (Aufbewahrungspflicht)

• Formlose Anzeige bei rechtlicher Unmöglichkeit



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Sachkundige Personen (§ 7 Abs. 1)

• Nr. 1: die zur Ausstellung von Energieausweisen 
Berechtigten (EnEV)

• Nr. 2: Personen, die für ein zulassungspflichtiges Bau-, 
Ausbau- oder anlagentechnisches Gewerbe oder für das Ausbau- oder anlagentechnisches Gewerbe oder für das 
Schornsteinfegerwesen die Voraussetzungen zur 
Eintragung in die Handwerksrolle erfüllen, 

• sowie Handwerksmeister der zulassungsfreien Handwerke 
dieser Bereiche und Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung 
berechtigt sind, ein solches Handwerk ohne Meistertitel 
selbständig auszuüben.



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Hinweispflicht der Sachkundigen (§ 7 Abs. 2)

Die Sachkundigen müssen Eigentümer und Bauherren auf die 
Pflichten nach diesem Gesetz hinweisen: 

→ Übergabe eines Merkblatts genügt



Erneuerbare-Wärme-Gesetz

Ordnungswidrigkeiten (§ 9)

Bei Verstößen gegen Erfüllungs-, Nachweis- oder 
Hinweispflichten: 

Bußgelder bis zu 50.000 bzw. 100.000 Euro



EWärmeG für Wohngebäude in Baden-
Württemberg Teil eines Gesamtkonzepts

Beraten, Fördern, Fordern

• Energiesparcheck (Ein und Zweifamilienhäuser) 

• Wohnen mit Zukunft (Förderprogramm für Wohngebäude) 

Erneuerbare-Wärme-Gesetz

• Wohnen mit Zukunft (Förderprogramm für Wohngebäude) 

• Zukunft Altbau (Informationskampagne) 



Fazit
• Maßnahmen im Bestand essentiell für 

Zielerreichung beim Klimaschutz und für 
die Beseitigung des Modernisierungsstaus

• Eingriff beim Heizungsaustausch führt zu 
vertretbaren Belastungen

Erneuerbare-Wärme-Gesetz

• moderate technologische Einstiegsschwelle 
wesentlich für Pflichtlösung im Bestand

• Härtefällen kann mit einer Befreiung 
Rechnung getragen werden



Merkblatt des Umweltministeriums 
zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg 

für Wohngebäude im Bestand 
Dieses Merkblatt gibt einen Überblick über Pflichten des Wohngebäudeeigentümers nach den §§ 4 und 6 sowie 

über die Möglichkeiten der Erfüllung nach § 4 Abs. 3 und der ersatzweisen Erfüllung nach § 5 EWärmeG. Es kann 

zur Erfüllung der Hinweispflicht des Sachkundigen gemäß § 7 Abs. 2 EWärmeG verwendet werden. 

 

Welches Ziel verfolgt der Gesetzgeber mit dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz? 

Ziel des Gesetzes ist es, die anteilige Nutzung erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung von Wohngebäu-

den als verbindlichen Standard einzuführen. Die dadurch erzielte Einsparung fossiler Brennstoffe trägt zum 

Klimaschutz bei. 

 

Welche Gebäude betrifft das Gesetz? 

Betroffen sind bestehende Gebäude ab 50 m2 Wohnfläche, die überwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden und 

für die vor dem 1. April 2008 der Bauantrag gestellt oder beim Kenntnisgabeverfahren die Bauvorlagen erstmalig 

eingereicht wurden sowie alle bis dahin bereits errichteten Wohngebäude. Anforderungen an Neubauten richten 

sich nach dem Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz des Bundes, das hier nicht besprochen wird. 

 

Welche Nutzungspflichten regelt das Gesetz für Wohngebäude im Bestand? 

Das Gesetz regelt eine Nutzungspflicht für Eigentümer oder Erbbauberechtigte von bestehenden Wohngebäuden, 

die ihre zentrale Heizungsanlage ab dem 1. Januar 2010 austauschen. Bei diesen Gebäuden müssen mindestens 

10 % des jährlichen Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. 

 

Was sind erneuerbare Energien im Sinne des EWärmeG? 

Erneuerbare Energien im Sinne des EWärmeG sind die Solarthermie, Geothermie, Biomasse einschließlich Biogas 

und Bioöl im Sinne der Biomasseverordnung sowie die Nutzung von Umweltwärme einschließlich Abwärme durch 

Wärmepumpen. Dabei können sowohl Anlagen zur Erzeugung von Raumwärme als auch zur Bereitung von 

Warmwasser eingesetzt werden. 

 

Welche Möglichkeiten der Erfüllung gibt es für Wohngebäude im Bestand? 

Zur Erfüllung können z.B. folgende Maßnahmen alternativ realisiert werden: 

• Nutzung einer solarthermischen Anlage mit einer Größe von 0,04 m2 Kollektorfl. pro m2 Wohnfl, oder 

• Nutzung einer Wärmepumpe zur Deckung des gesamten Wärmebedarfs mit einer Jahresarbeitszahl von 3,5 

(elektrisch betrieben) oder 1,3 (mit Brennstoffen betrieben) oder 

• Nutzung einer Wärmepumpe, die nicht den gesamten Wärmebedarf deckt, mit einer Jahresarbeitszahl von 3,5 

(elektrisch betrieben), wobei auf den Pflichtanteil nur die Wärme als erneuerbar angerechnet werden kann, die 

mit einer Jahresarbeitszahl über 3,0 hinaus bereitgestellt wird (vgl. § 3 Satz 3) oder 

• Nutzung einer Heizanlage zur Deckung des gesamten Wärmebedarfs, wobei mindestens 10 % des Brennstoff-

bedarfs mit Biogas oder Bioöl gedeckt wird oder 

• Nutzung von Biomasse-Zentralheizungen wie Pellets- oder Scheitholzkessel oder 



Umweltministerium Baden-Württemberg, Stand November 2009 

• Nutzung von Einzelraumfeuerungen, die bestimmte Standards erfüllen, einen bestimmten Mindestwirkungs-

grad aufweisen und mindestens 25 % der Wohnfläche überwiegend beheizen oder die mit einem Wasser-

wärmeübertrager ausgestattet sind. 

 

Welche Möglichkeiten der ersatzweisen Erfüllung gibt es für Wohngebäude im Bestand? 

Die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien kann ersatzweise durch folgende  Alternativen erfüllt werden: 

• Das Wohngebäude wird (spätestens innerhalb von 12 Monaten nach Heizungsaustausch) in bestimmtem 

Umfang besser gedämmt, als nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) gefordert:  

� Demnach können Bauteile (wie Dächer oder Dachschrägen und oberste Geschossdecken), die be-

heizte Räume nach oben gegen die Außenluft abgrenzen, besser gedämmt werden, als nach den  An-

forderungen der EnEV.  

� Alternativ können die Außenwände besser als nach EnEV gedämmt werden. 

� Alternativ kann der Wärmeverlust des Gebäudes insgesamt durch eine geeignete Kombination von 

Maßnahmen reduziert werden, wobei sich die Anforderungen am Gebäudealter orientieren. 

• Der Wärmebedarf des Wohngebäudes wird überwiegend durch ein Blockheizkraftwerk gedeckt, das einen 

Gesamtwirkungsgrad von mindestens 70 % und eine Stromkennzahl von mindestens 0,1 hat. 

• Der Wärmebedarf des Wohngebäudes wird ausschließlich oder neben dem Einsatz erneuerbarer Energien 

durch Anschluss an ein Wärmenetz gedeckt, das mit KWK oder erneuerbaren Energien betrieben wird. 

• Das Dach ist so mit einer Photovoltaikanlage belegt, dass dadurch die weitere Nutzung einer solarthermischen 

Anlage zur Deckung des Pflichtanteils ausgeschlossen wird. 

 

Welche Ausnahmen sieht das Gesetz für Wohngebäude im Bestand vor? 

• Die Pflicht entfällt, wenn eine solarthermische Anlage aus baulichen, technischen oder öffentlich-rechtlichen 

Gründen nicht installiert werden kann. 

• Die Pflicht entfällt, wenn bereits (vor dem 1. Januar 2008) eine Anlage zur Nutzung erneuerbarer Wärmeener-

gie installiert wurde, mit Ausnahme der nach dem EWärmeG ausgeschlossenen Einzelraumfeuerungen. 

• Die Pflicht entfällt, wenn auf Antrag von der unteren Baurechtsbehörde eine Befreiung wegen unbilliger Härte 

erteilt wird. 

 

Wie sind die Nachweise zu erbringen? 

Der Eigentümer muss die Geeignetheit der getroffenen Erfüllungsmaßnahme durch einen Sachkundigen bzw. den 

Brennstofflieferanten oder Wärmenetzbetreiber bestätigen lassen. Sachkundige sind die Personen, die zur 

Ausstellung von Energieausweisen berechtigt sind oder Handwerker des Bau-, Ausbau- oder anlagentechnischen 

Gewerbes oder des Schornsteinfegerwesens, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Entfällt die Nutzungspflicht, 

sind ebenfalls Nachweise zu erbringen. Die Nachweise sind im Regelfall innerhalb von 3 Monaten nach Austausch 

der Heizanlage der unteren Baurechtsbehörde vorzulegen. Im Falle der Nutzung von Bioöl und Biogas knüpft die 

Nachweisfrist an die erstmalige Abrechnung der Brennstofflieferung an. Mustervordrucke für die Nachweisführung 

sowie weitere Informationen erhalten Sie bei den unteren Baurechtsbehörden sowie unter www.um.baden-

wuerttemberg.de, Stichwort: Erneuerbare-Wärme-Gesetz für Altbauten. Den vollständigen Gesetzestext finden Sie 

unter www.landesrecht-bw.de. 



 
 
 
 
 

UMWELTMINISTERIUM 
 
 
 

 

 

  
Die am häufigsten gestellten Fragen und Antworten 

zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg  
 

 
Stand 11/09 

 
Vorbemerkung 
 
Mit dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz  Baden-Württemberg hat der Landtag mit seiner 
Entscheidung vom 7. November 2007 auf dem Gebiet des Klimaschutzes Neuland 
betreten. Das Gesetz regelt eine Nutzungspflicht zugunsten erneuerbarer Energien 
bei der Wärmeversorgung für neue Wohngebäude, für die ab dem 1. April 2008 das 
Bauverfahren eingeleitet wurde, bis einschließlich Bauantrag bzw. Kenntnisgabe zum 
31.12.2008.  
Für den Wohngebäudebestand gilt das Landesgesetz ab dem 1. Januar 2010, wenn 
im Einzelfall die Heizanlage ausgetauscht wird. Auf Bundesebene wurde am 4. Juli 
2008 ebenfalls ein Wärmegesetz verabschiedet, das zum 1. Januar 2009 in Kraft ge-
treten ist. Dieses Gesetz enthält eine Pflichtregelung zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien bei der Wärmeversorgung in allen Neubauvorhaben, also Wohn- und Nicht-
wohngebäuden, für die ab dem 1. Januar 2009 der Bauantrag gestellt bzw. die Bau-
anzeige erstattet wird oder die Kenntnisgabe erfolgt.  
 
Die Pflichtregelungen des Landes für den Bau neuer Wohngebäude wurden zum 1. 
Januar 2009 durch das Bundesgesetz abgelöst. Weitere Informationen zum Wärme-
gesetz des Bundes finden Sie auf dieser  Homepage unter dem Stichwort EEWär-
meG für Neubauten. 
Das Wärmegesetz des Landes gilt jedoch weiterhin für den Wohngebäudebestand ab 
dem Jahr 2010, wenn im Einzelfall die Heizanlage ausgetauscht wird. Denn für den 
Gebäudebestand hat der Bundesgesetzgeber keine Regelung getroffen, sondern den 
Ländern eine eigene Regelungskompetenz ausdrücklich zugewiesen (Öffnungsklau-
sel). 
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Die nachfolgenden Fragen und Antworten gelten daher für neue Wohngebäude in 
Baden-Württemberg, für die bis Ende 2008 das Bauverfahren eingeleitet wurde (s.o.) 
und für Wohngebäude im Bestand, bei denen ab dem 1. Januar 2010 die Heizanlage 
ausgetauscht wird. Sie wurden auf der Grundlage von Fragen interessierter Bürgerin-
nen und Bürger zusammengestellt. Zu den am häufigsten gestellten Fragen folgen 
auf den nächsten Seiten kurze Antworten.  
 
Die Fragen sind in fünf Rubriken eingeteilt in: 
 

Ø  Allgemeine Fragen   
Ø  Spezielle Fragen zu den Anforderungen  
Ø  Ausnahmen von den gesetzlichen Verpflichtungen 
Ø  Umsetzung, Nachweise und Kontrollen 
Ø  Fördermöglichkeiten 

 
Den vollständigen Gesetzestext finden Sie auf der Homepage des Umweltministe-
riums unter www.um.baden-wuerttemberg.de, Stichwort Erneuerbare-Wärme-Gesetz 
oder unter www.landesrecht-bw.de Stichwort EWärmeG für Altbauten. 
 
 
A.  Allgemeine Fragen zu Beginn und Umfang der neuen Vorgaben  
 
1.  Wann ist das Landesgesetz in Kraft getreten? 
 

Antwort: 
 
Das Gesetz ist am 1. Januar 2008 in Kraft getreten. 
 
Die Anforderungen gelten für Neubauten, für die ab dem 01.04.2008 das Bauver-
fahren eingeleitet wurde bzw. für die bis einschließlich 31.12.2008 der Bauantrag 
gestellt wurde oder die Kenntnisgabe erfolgte. Für bestehende Wohngebäude 
greift es nach einer zweijährigen Übergangsfrist (näheres hierzu in den Fragen 6 
und 7). 
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2. Wann wird das Landesgesetz für Neubauvorhaben vom Bundeswärmegesetz ab-  

gelöst? 
 

Antwort:  
 

Das Wärmegesetz des Landes (EWärmeG) gilt für neue Wohngebäude, für die bis 
zum 31.12.2008 der Bauantrag gestellt wurde oder die Kenntnisgabe erfolgt ist. 
Neue Wohngebäude und Nichtwohngebäude, für die ab dem 1. Januar 2009 der 
Bauantrag gestellt, die Bauanzeige erstattet wird oder die Kenntnisgabe erfolgt, fal-
len unter die Pflichtregelungen des Bundeswärmegesetzes. Bei verfahrensfreien 
Vorhaben kommt es auf den Baubeginn ab dem 1. Januar 2009 an. Die Pflichtre-
gelungen des Landes für den Bau neuer Wohngebäude werden zu diesem Zeit-
punkt durch das Bundesgesetz abgelöst. 

 
3.  Welche Ziele werden mit dem Gesetz verfolgt? 
 

Antwort: 
 

Das Gesetz soll im Wesentlichen dazu beitragen, dass in der Wärmeversorgung 
von Wohngebäuden verstärkt erneuerbare Energien zum Einsatz kommen und 
damit der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase verringert wird. Man muss dazu 
wissen: Knapp 30 % des Kohlendioxidausstoßes in Baden-Württemberg gehen auf 
das Konto von Heizen und Warmwasserbereitung in Gebäuden.  
Darüber hinaus wird der Weg in eine nachhaltige Energieversorgung geebnet, weil 
die begrenzten und teurer werdenden Vorkommen an Öl, Gas und Kohle geschont 
werden.  

 
4.  Welche Gebäude werden vom Gesetz erfasst? 
 
 Antwort: 

 
Wohngebäude ab 50 m2 Wohnfläche, einschließlich Wohn-, Alten- und Pflegehei-
me fallen unter die verpflichtenden Vorgaben, nicht aber Bürogebäude oder Schu-
len.  
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Weitere Fragen zu Neubauten: 
 
5.  In welchem Umfang müssen bei Neubauten erneuerbare Energien genutzt  

werden? 
 

Antwort: 
 
Bauherren von neu zu errichtenden Wohngebäuden, für die zwischen dem 1. 04. 
und dem 31.12. 2008 (jeweils einschließlich) das Bauverfahren eingeleitet wurde 
(vgl. genauer Antwort zu Frage 6), sind nach dem EWärmeG BW verpflichtet, 
mindestens 20 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs (Heizung und Warmwas-
ser) durch erneuerbare Energien zu decken. (Vgl. auch Antwort zu Frage 2). 

 
 
Weitere Fragen zu bestehenden Gebäuden: 
 
6. Werden die Vorschriften des Landeswärmegesetzes für den Wohngebäudebe-

stand auch durch Bundesrecht abgelöst? 
 

Antwort: 
 

Nein, das Wärmegesetz des Landes gilt für den Wohngebäudebestand ab dem  
1. Januar 2010, wenn im Einzelfall die Heizanlage ausgetauscht wird. Für diesen 
Bereich hat der Bundesgesetzgeber keine eigene Regelung getroffen, sondern 
den Ländern eine eigene Regelungskompetenz ausdrücklich zugewiesen (Öff-
nungsklausel). Eine Ablösung der Landesregelung durch Bundesrecht gibt es für 
den Wohngebäudebestand nicht. 

 
7.  In welchem Umfang müssen bei bestehenden Wohngebäuden erneuerbare  

Energien genutzt werden? 
 

Antwort: 
 
Bei bestehenden Wohngebäuden müssen ab dem 1. Januar 2010 und erst dann, 
wenn die zentrale Heizungsanlage ausgetauscht wird, zehn Prozent des jährli-
chen Wärmebedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Wichtig: Die 
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Pflicht greift erst, wenn die Heizungsanlage ausgetauscht wird und damit ohnehin 
Investitionen in die Wärmeversorgung anstehen.  
 

8.  Wann liegt ein Austausch der Heizungsanlage vor? 
 

Antwort: 
 
Ein Austausch der Heizanlage liegt vor, wenn der Kessel oder ein anderer zentra-
ler Wärmeerzeuger als Kernkomponente ausgetauscht wird. Maßgeblicher Zeit-
punkt für die Verpflichtung ist der tatsächliche Beginn der Austauscharbeiten ab 
dem 1. Januar 2010 

 
9.  Soll ich jetzt mit der Sanierung meiner Heizanlage warten? Muss die Anlage in 

drei Jahren wieder ausgetauscht werden? 
 

Antwort: 
 
Nein, wenn die Heizung jetzt zum Austausch ansteht, sollte sie durch eine mo-
derne und effiziente Anlage ersetzt werden. Die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer 
Energien würde erst greifen, wenn die Heizung ab dem 1. Januar 2010 ausge-
tauscht wird. Für eine Anlage, die davor ausgetauscht wird, ist dies erst der Fall, 
wenn ein erneuter Austausch der Heizanlage ansteht. Bei einer Lebensdauer von 
15 bis 20 Jahren wird die Pflicht deshalb erst ab etwa dem Jahr 2025 greifen. 
Natürlich wird auch jetzt schon empfohlen, die Möglichkeiten zur Nutzung er-
neuerbarer Energien auszuschöpfen und außerdem die Energieeffizienz des 
Wohngebäudes beispielsweise durch Dämmmaßnahmen zu optimieren. 
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11.  Greift die Pflicht auch beim Austausch von Gasetagen- oder Öletagenheizungen? 
 

Antwort: 
 
Nein, weil das Gesetz nur beim Austausch von zentralen Heizungsanlagen greift. 
Kommt es jedoch zu einem gleichzeitigen Austausch aller Etagenheizungen und 
werden diese durch eine zentrale Heizanlage ersetzt, so wird nach Sinn und 
Zweck des Gesetzes die Verpflichtung ausgelöst. 
 

12.  Wenn mir meine Heizungsanlage am 1. Januar 2010 kaputt geht, muss ich dann 
sofort erneuerbare Energien nutzen? 

 
Antwort: 
 
Nein, wenn eine Heizung kurzfristig wegen eines Defekts ersetzt werden muss, 
gilt eine Übergangsfrist von 24 Monaten. Danach müssen die Anforderungen des 
Gesetzes erfüllt werden. Es empfiehlt sich aber, rechtzeitig zu überlegen, wie ei-
ne sinnvolle Gesamtlösung aussieht, um die Ausgaben zu minimieren oder gar 
unnötige Kosten zu vermeiden.  
 

 
B.  Möglichkeiten zur Erfüllung der Anforderungen nach dem EWärmeG  

Baden-Württemberg : 
 
1.  Was ist unter erneuerbaren Energien im Sinne des Gesetzes zu verstehen? 
 

Antwort: 
 
Zulässige Energieformen sind Sonnenenergie (Solarthermie), Erdwärme (Geo-
thermie), Biomasse (z.B. Holzpellets, Scheitholz), einschließlich Bioöl und Biogas 
im Sinne der Biomasseverordnung. Die Nutzung von Umweltwärme einschließ-
lich Abwärme durch Wärmepumpen wird außerdem als Nutzung erneuerbarer 
Energien anerkannt, wenn diese eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3,5 vorweisen 
können. Mit Brennstoffen betriebene Wärmepumpen müssen eine JAZ von 1,3 
erreichen (vgl. § 3 EWärmeG). 
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2.  Welche Möglichkeiten gibt es, die Anforderungen zu erfüllen? 
 

Antwort: 
 
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Verpflichtung entfällt, wenn eine handels-
übliche solarthermische Anlage aus öffentlich-rechtlichen, baulichen oder techni-
schen Gründen nicht installiert werden kann. (vgl. hierzu: C.).  

 
Als gängige Anlagen zur Erfüllung der Nutzungspflicht kommen insbesondere in 
Betracht (jeweils entweder die eine Energieform oder die andere Energieform): 
 
• Sonnenenergie: Die Anforderung gilt durch eine solarthermische Anlage mit 

einer Größe von 0,04 m2 Kollektorfläche pro m2 Wohnfläche als erfüllt. Hat ein 
Haus beispielsweise 150 m2 Wohnfläche, gilt die Pflicht als erfüllt, wenn min-
destens 6 m2 Kollektorfläche installiert werden, oder 

• Erdwärme: In vielen Fällen kann oberflächennahe Geothermie genutzt wer-
den. Unter zwei Drittel der Landesfläche kommt oberflächennahe Erdwärme 
vor. Die Nutzung erfolgt zum Beispiel mit Hilfe von Sonden, die in die Erde 
gebohrt werden oder flächenhaft verlegte Kollektoren. Die Erdwärme wird mit 
Hilfe einer elektrisch betriebenen Wärmepumpe auf ein höheres Temperatur-
niveau angehoben. Die Wärmepumpe muss eine Jahresarbeitszahl von min-
destens 3,5 aufweisen (mit Hilfe einer Kilowattstunde Strom müssen also 
mindestens 3,5 Kilowattstunden Wärme gewonnen werden). Deckt die Wär-
mepumpe nicht den gesamten Wärmebedarf des Wohngebäudes, so wird auf 
den Pflichtanteil nur diejenige Wärme als erneuerbar angerechnet, die mit ei-
ner Jahresarbeitszahl über 3,0 hinaus bereitgestellt wird oder 

• Nutzung von Umweltwärme einschließlich Abwärme durch elektrisch betrie-
bene Wärmepumpen, die mit einer Kilowattstunde Strom mindestens 3,5 Ki-
lowattstunden Wärme erzeugen. Bei nur teilweiser Deckung des Wärmebe-
darfs durch die  Wärmepumpe gelten die Ausführungen zur Erdwärme ent-
sprechend. Mit Brennstoffen betriebene Wärmepumpen müssen eine JAZ von 
1,3 erreichen; oder 

• Verwendung von 20 Prozent (bei Neubauten, zum zeitlichen Anwendungsbe-
reich vgl. Antworten zu Fragen 1 und 2) bzw. 10 Prozent (bei bestehenden 
Wohngebäuden) beigemischten Bioöls im Heizöl oder Biogas im Erdgas. Der 
Nachweis, dass dieser Anteil erneuerbarer Energien in der Energiestoffliefe-
rung enthalten ist, wird über die Brennstoffabrechnung geführt; oder 
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• Einsatz einer Holzpelletsheizung oder 

• einer Scheitholzzentralheizung 
 

Darüber hinaus sieht das Gesetz ausdrücklich Alternativen zur Nutzung erneuer-
barer Energien vor.  

 
3.  Welche Möglichkeiten gibt es, wenn ich nicht auf erneuerbare Energien um-

steigen will? 
 

Antwort: 
 
Eines gleich vorweg: Die im Folgenden aufgeführten Möglichkeiten zur "ersatz-
weisen Erfüllung" der gesetzlichen Anforderungen entfallen für Wohngebäude, 
die aus den im Gesetz genannten Gründen von der Nutzungspflicht ausgenom-
men bzw. befreit sind (vgl. hierzu: C.). 

 
Als Alternativen zur Nutzung erneuerbarer Energien kommen in Betracht (jeweils 
entweder die eine Maßnahme oder die andere Maßnahme, vgl. hierzu § 5 
EWärmeG): 

 
• Anschluss an ein Wärmenetz, das mit Kraft-Wärme-Kopplung oder erneuer-

bare Energien betrieben wird; oder 
• Einsatz einer Heizanlage mit Kraft-Wärme-Kopplung (Motor-BHKW) (Ge-

samtwirkungsgrad mind. 70 Prozent und Stromkennzahl mind. 0,1); oder 
• Photovoltaik, soweit kein Platz mehr für Solarthermie vorhanden ist; oder 
• Wärmeschutzmaßnahmen mit erhöhten Standards gegenüber der Energie-

einsparverordnung  
Bei Neubauten mussten die Anforderungen der EnEV 2007 um 30 Prozent 
unterschritten werden.  
Bei bestehenden Wohngebäuden gibt es eine ersatzweise Erfüllung durch 
Wärmeschutzmaßnahmen an Bauteilen oder durch ein Unterschreiten (bei 
neueren Gebäuden, Bauantrag/Bauanzeige ab 1995) bzw. begrenztes Über-
schreiten (bei älteren Gebäuden) der Standards der EnEV bzgl. des Trans-
missionswärmeverlusts (vgl. unten Antwort zu Frage 5).  
Wichtig: Bereits durchgeführte Wärmeschutzmaßnahmen können angerech-
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net werden. Früheres ökologisch sinnvolles Handeln soll so im Nachhinein 
belohnt werden.  

 
4.  Werden auch Kachelöfen als Einzelraumfeuerstätten anerkannt? 
 

Antwort: 
 
Ein Kachelgrundofen oder ein anderer mit dem Gebäude fest verbundener Ofen 
oder ein Pelletofen werden anerkannt, wenn sie bestimmte DIN-Normen erfüllen, 
einen Mindestwirkungsgrad von 80% (bei Pelletöfen 90%) aufweisen und min-
destens 25 % der Wohnfläche damit überwiegend beheizt werden oder ein Was-
serwärmeübertrager vorhanden ist. 

 
5.  Kann die Pflicht auch durch Wärmeschutzmaßnahmen erfüllt werden? 
 

Antwort: 
 
Ja, sowohl beim Neubau wie beim Gebäudebestand gibt es die Möglichkeit der 
so genannten "ersatzweisen Erfüllung" durch Wärmeschutzmaßnahmen.  
 
Beim Neubau mussten die Anforderungen der EnEV 2007 an den Jahres-
Primärenergiebedarf und den Transmissionswärmeverlust um 30 Prozent unter-
schritten werden.  
 
Beim Wohngebäudebestand gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es genügt die 
Dämmung bestimmter Bauteile, wenn dabei die Anforderungen an den Wärme-
durchgangskoeffizienten der EnEV in bestimmtem Umfang unterschritten wer-
den. Alternativ gibt es die Möglichkeit, bezogen auf den Transmissionswärmever-
lust je nach Alter des Gebäudes, die Standards der EnEV nur in bestimmtem Um-
fang zu überschreiten (Gebäude mit Bauantrag/ Bauanzeige vor 1995). Bei neue-
ren Gebäuden müssen die Anforderungen der EnEV  an den Transmissionswär-
meverlust in bestimmtem Umfang unterschritten werden. 

 
6.  Können auch bereits durchgeführte Wärmeschutzmaßnahmen angerechnet  

werden? 
 

Antwort: 
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Ja. 

 
7.  Was wäre bei bestehenden Gebäuden die günstigste Art, die Anforderungen des 

Gesetzes zu erfüllen? 
 

Antwort: 
 
Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden und hängt von vielen ge-
bäudespezifischen Faktoren wie beispielsweise der Ausrichtung des Daches 
oder dem Zustand der Gebäudehülle ab. Bei einer Erneuerung des Heizkessels 
wird häufig auch der Warmwasserspeicher erneuert. Dann liegen beispielsweise 
die Mehrkosten für eine solarthermische Anlage häufig bei unter 1000 Euro je 
Quadratmeter Kollektorfläche. Bei weiter steigenden Energiepreisen können sich 
die Mehrkosten in immer kürzerer Zeit amortisieren.  
Ein anderer Fall: Steht ohnehin eine Fassadensanierung an, wird die Fassaden-
dämmung nur zu geringen Mehrkosten und dafür aber zu erheblichen Einspa-
rungen bei den laufenden Energiekosten führen. In diesem Fall kann an Stelle 
der Nutzung erneuerbarer Energien die Fassadendämmung durchgeführt und 
angerechnet werden.  
Weiterer Fall: Steht dagegen eine Dachsanierung an, können die Anforderungen 
alternativ über eine Dachdämmung erfüllt werden.  
Wichtig: Das Gesetz verlangt nicht, dass alle Möglichkeiten gleichzeitig umge-
setzt werden. Vielmehr kann unter den vielen Alternativen ausgewählt werden.  
 
 

C.  Ausnahmen von den gesetzlichen Verpflichtungen: 
 
1.  Was ist, wenn die Anforderungen aus baulichen oder technischen Gründen nicht 

durch eine solarthermische Anlage erfüllt werden können? 
 

Antwort: 
 
Dann entfällt die Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien. Es besteht dann 
auch keine Pflicht zu einer "ersatzweisen Erfüllung". 
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2.  Was ist, wenn mein Wohnhaus denkmalgeschützt ist? 
 

Antwort: 
 
Soweit dadurch die Installation einer solarthermischen Anlage rechtlich verboten 
ist, entfällt die Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energien. Es besteht dann 
keine Verpflichtung zu einer "ersatzweisen Erfüllung". 

 
3.  Mein Dach ist nicht optimal ausgerichtet, muss ich trotzdem eine solarthermische 

Anlage bauen? 
 
Antwort: 
 
In den allermeisten Fällen ist auch bei nicht optimalen Bedingungen eine solar-
thermische Anlage möglich und sinnvoll. In solchen Fällen lohnt es sich jedoch 
besonders, alternative Erfüllungsmöglichkeiten zu prüfen.  
 

4.  Was passiert, wenn ich kein Geld habe und keinen Kredit bekomme? 
 
Antwort: 
 
Für die Fälle einer juristisch so genannten "unbilligen Härte" sieht das Gesetz die 
Möglichkeit einer Befreiung auf Antrag vor. Eine "unbillige Härte" kann durch die 
persönlichen Umstände aber auch durch objektive Umstände begründet sein, die 
zu einem unverhältnismäßigen Aufwand führen. Von einem unverhältnismäßigen 
Aufwand kann beispielsweise ausgegangen werden, wenn die Gesamtkosten für 
die Installation einer solarthermischen Anlage 2000 Euro pro m2 Kollektorfläche 
überschreiten würden.  
 

5.  Welche Ausnahmen sieht das Gesetz noch vor? 
 

Antwort: 
 
Wenn sonstige Vorschriften des öffentlichen Rechts, wie beispielsweise des 
Denkmalschutzes der Nutzung einer solarthermischen Anlage entgegenstehen 
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oder wenn bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes erneuerbare Energien zur 
Wärmeversorgung genutzt werden. 

 
 
D.  Umsetzung des Gesetzes, Nachweise und Kontrollen 
 
1.  Wie und durch wen wird die Pflichterfüllung überwacht? 
 

Antwort: 
 
Die Eigentümer von Wohngebäuden, die unter die gesetzlichen Regelungen fal-
len, müssen sich im Regelfall durch "Sachkundige" (vgl. folgende Frage 2.) die 
Erfüllung der Anforderungen oder ihre "ersatzweise Erfüllung" oder den Wegfall 
der Verpflichtung bestätigen lassen und diesen Nachweis im Regelfall innerhalb 
von 3 Monaten nach Austausch bzw. Inbetriebnahme der Heizanlage bei der un-
teren Baurechtsbehörde vorlegen. Zur Nachweisführung erhalten Sie Vordrucke 
bei den unteren Baurechtsbehörden oder hier auf dieser Homepage: 
www.um.baden-wuerttemberg.de unter dem  Stichwort Erneuerbare-Wärme-
Gesetz für Altbauten. Die Nachweise sind den unteren Baurechtsbehörden vor-
zulegen. 

 
2.  Wer soll Nachweise zur Erfüllung der Anforderungen ausstellen können? 
 

Antwort: 
 
Nachweise werden von so genannten "Sachkundigen" ausgestellt. Dies sind alle, 
die nach Bundes- oder Landesrecht zur Ausstellung von Energieausweisen be-
rechtigt sind. Des Weiteren können dies beispielsweise Bauhandwerker, Hei-
zungsbauer und Schornsteinfeger sein, welche die Voraussetzungen zur Eintra-
gung in die Handwerksrolle erfüllen sowie Handwerksmeister der zulassungsfrei-
en Handwerke dieser Bereiche und Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung be-
rechtigt sind, ein solches Handwerk ohne Meistertitel selbstständig auszuüben. 

 
3.  Welche Folgen hätte ein Verstoß gegen die Nutzungspflicht? 
 

Antwort: 
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Verstöße können je nach verletzter Pflicht (Erfüllungs-, Nachweis oder Hinweis-
pflicht) mit einem Bußgeld bis zu 50.000 bzw. 100.000 Euro belegt werden. Ein 
hohes Bußgeld kommt bei großen Wohnanlagen mit vielen Wohneinheiten in Be-
tracht. 

 
 
E.  Informationen über Förderung und finanzielle Unterstützung 
 
 
1.  Welche Fördermöglichkeiten und Zuschüsse gibt es? 
 

Antwort: 
 
Zunächst gibt es für energetische Verbesserungen von Wohngebäuden zinsver-
billigte Darlehen oder Zuschüsse von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW - 
www.kfw-foerderbank.de ). Das Land gewährt ebenfalls zinsverbilligte Förderkre-
dite für den Einsatz erneuerbarer Energien in  bestehenden Wohngebäuden. Die 
Beantragung erfolgt über die Hausbank. Zusätzlich bieten viele Landkreise, Städ-
te und Gemeinden wie auch kommunale Energieversorger ergänzende Förder-
programme. Nachfragen kann sich lohnen.  
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gewährt Zuschüsse für solar-
thermischen Anlagen, Wärmepumpen und Holzfeuerungen (www.bafa.de). Eine 
Zusammenstellung der aktuellen Förderprogramme des Bundes und des Landes 
ist unter www.energiefoerderung.de zu finden. 

 
 
2. Steht die landesrechtliche Nutzungspflicht im Gebäudebestand ab 2010 der Inan-

spruchnahme von Fördermitteln des Bundes entgegen? 
 

Antwort: 
 
Die landesrechtliche Nutzungspflicht für den Wohngebäudebestand greift ab dem 
1. Januar 2010, wenn im Einzelfall die Heizanlage ausgetauscht wird. 
Die Förderung durch Bundesmittel aus dem Marktanreizprogramm ist trotz dieser 
landesrechtlichen Nutzungspflicht ab 2010 in folgenden Fällen weiterhin rechtlich 
zulässig: Gemäß § 15 Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 
des Bundes kann eine Maßnahme gefördert werden, die zwar der Erfüllung einer 
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landesrechtlichen Pflicht dient, aber über die qualitativen oder quantitativen Anfor-
derungen dieser landesrechtlichen Pflicht hinausgeht. Dies ist nach den derzeiti-
gen Fördervoraussetzungen der Richtlinie zum Marktanreizprogramm für nahezu 
alle Fördertatbestände der Fall, da die Anforderungen an die Erfüllungsmaßnah-
men nach dem EWärmeG BW geringer sind. Des Weiteren ist eine Förderung 
durch Bundesmittel immer dann gesetzlich zulässig, wenn mit der Pflichtmaßnah-
me zugleich eine Maßnahme zur Steigerung der Energieeffizienz verbunden wird, 
was beim Einsatz erneuerbarer Energien im Zusammenhang mit dem Austausch 
einer alten Heizanlage in der Regel gegeben sein dürfte. Der Einbau einer solar-
thermischen Anlage auch zur Heizungsunterstützung ist generell förderfähig eben-
so wie Maßnahmen zur Nutzung von Tiefengeothermie. Die konkreten Fördervor-
aussetzungen für einzelne Maßnahmen werden durch eine Verwaltungsvor-
schrift/Richtlinie des Bundes geregelt (Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmemarkt). 
Nach der aktuellen Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Nutzung er-
neuerbarer Energien im Wärmemarkt vom 20. Februar 2009 (Marktanreizprog-
ramm) erhalten Maßnahmen in bestehenden Gebäuden eine höhere Förderung als 
Maßnahmen in Neubauvorhaben, für die ab dem 1. Januar 2009 der Bauantrag 
gestellt wurde oder die Kenntnisgabe erfolgte. Im Neubaubereich werden mit Aus-
nahme der Bonusförderung um 25 % reduzierte Förderbeiträge gewährt.  

 
3. Wo kann man sich über erneuerbare Energien informieren? 
 

Antwort: 
 
Informationen zum Thema erneuerbare Energien finden Sie auf den Internetseiten 
des Umweltministeriums und außerdem beispielsweise unter: 
www.kea-bw.de (Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg) 
www.zukunftaltbau.de/topthemen/detail_343.php (Zukunft Albau, die Motivations- 
und Informationskampagne des Umweltministeriums) 
www.bine.info (Bürger-Information Neue Energietechniken, Nachwachsende 
Rohstoffe, Umwelt (BINE) 
www.dena.de (Informationsangebot der Deutschen Energie-Agentur zur Nutzung 
Erneuerbarer Energien) 
www.wm.baden-wuerttemberg.de (Informationsangebot des Wirtschaftsministe-
riums unter Stichwort: Energie und Wohnungsbau/ Informationszentrum Energie/ 
Fördermöglichkeiten 
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Verordnung des Umweltministeriums 
zum Erneuerbare-Wärme-Gesetz 

(EWärmeVO) 

1. Oktober 2009 geltenden Fassung an den in Anlage 3 
Tabelle 1 festgelegten Wärmedurchgangskoeffizienten 
der betroffenen Bauteile um mindestens 20 Prozent 
unterschritten werden, oder 

Vom 8. Dezember 2009 

Auf Grund von 5 5 Abs. 1 Satz 3 des Erneuerbare-Warme- 
Gesetzes (EWärmeG) vom 20.November 2007 (GBI. 
S. 53 1) wird im Einvernehmen mit dem Wirtschaftsminis- 
terium verordnet: 

Ersatzweise Erfflung 

Die Anforderungen nach 5 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EWär- 
meG werden wie folgt erhöht: 

Die Verpflichtung nach $ 4  Abs. 2 EWärmeG kann er- 
satzweise dadurch eriüllt werden, dass bei Wohngebäu- 
den entweder 

1. die Bauteile (Dächer oder Dachschriigen und oberste 
Geschossdecken), die beheizte Räume nach oben ge- 
gen die Außenluft abgrenzen, so gedämmt werden, dass 
die Anforderungen der Energieeinsparverordnung vom 
24. Juli 2007 (BGBI. I S. 15 19). gehdert durch Verord- 
nung vom 29. April 2009 (BGB~. I S. 954), in der am 

2. die Außenwände so gedämmt werden, dass die An- 
forderungen der Energieeinsparverordnung in der in 
Nummer 1 genannten Fassung an den in Anlage 3 Ta- 
belle l festgelegten Wärmedurchgangskoeffizienten 
um mindestens 20 Prozent unterschritten werden, oder 

3. der Transmissionsw&meverlust des Gebäudes durch 
eine geeignete Kombination von Maßnahmen so redu- 
ziert wird, dass 

a) bei Gebiluden, für die der Bauantrag vor dem 1. No- 
vember 1977 gestellt worden ist, die Anforderungen 
der Energieeinsparverordnung in der in Nummer 1 
genannten Fassung an den Transmissionswärme- 
verlust HIT in Anlage 1 Tabelle 2 um nicht mehr als 
40 Prozent überschritten werden, 

b) bei Gebäuden, für die der Bauantrag zwischen dem 
1.November 1977 und dem 3 1. Dezember 1994 
gestellt wurde, die Anforderungen der Energieein- 
sparverordnung in der in Nummer 1 genannten 
Fassung an den Transmissionswärmeverlust HIT in 
Anlage 1 Tabelle 2 um nicht mehr als 10 Prozent 
überschritten werden, 



770 GBI. vom 22. Dezember 2009 Nr. 22 

- -. - 

C) bei Gebäuden, für die zwischen dem 1. Januar 1995 1 
- 

und dem 31. Januar 2002 der Bauantrag gestellt 
oder die Bauanzeige erstattet worden ist, die Anfor- 
derungen der Energieeinsparverordnung in der in 
Nummer 1 genannten Fassung an den Transmis- 
sionswärmeverlust H'T in Anlage 1 Tabelle 2 um 
mindestens 20 Prozent unterschritten werden, 

d) bei Gebäuden, für die zwischen dem 1. Februar 
2002 und dem 3 1. März 2008 der Bauantrag ge- 
stellt oder die Bauanzeige erstattet worden ist, die 
Anforderungen der Energieeinsparverordnung in 
der in Nummer 1 genannten Fassung an den Trans- 
missionsw~everlust HIT in Anlage 1 Tabelle 2 
um mindestens 30 Prozent unterschritten werden. 

Die Anforderungen an die ersatzweise Erfüllung nach 1 I 
dieser Verordnung gelten nicht für Wohngebäude, für die 
nach Inkrafttreten des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes und 
vor Inkraftireten dieser Verordnung Sanierungsmaßnah- 
men, welche die Anforderungen des g5Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
E W m e G  erfüllen, in Auftrag gegebenund spätestens bis 
zurn 3 1. Dezember 20 10 durchgeahrt wurden. 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 20 10 in Kraft. 

STUTTGART, den 8. Dezember 2009 
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